Gebührenordnung

Zur Benutzungsordnung der Gemeinde Nentershausen über die Benutzung der gemeindlichen Minigolfanlage




§ 1

Für das Betreten der Minigolfanlage und das Benutzen der Einrichtungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebühren sind vor dem Betreten der Minigolfanlage fällig. Als Quittung für die entrichtete Gebühr wird eine Eintrittskarte ausgegeben, die von dem Benutzer der Anlage jederzeit auf Anforderung der Aufsichtsperson oder Kontrollperson vorzuzeigen ist.




§ 2

Als Eintrittskarten werden 

a) Einzelkarten und

b) Zehnerkarten an der Kasse des Schwimmbades ausgegeben.
Einzelkarten berechtigen zum einmaligen und Zehnerkarten berechtigen zum zehnmaligen Betreten des Minigolfgeländes. Die Eintrittskarten sind nicht übertragbar.




§ 3

Die Gebühren betragen bei 

1. Einzelkarten

A) Personen unter 14 Jahren


 1,00 €
B) Personen über 14 Jahren


 1,50 €
2.
Zehnerkarten

A) Personen unter 14 Jahren


  9,00 €
B) Personen über 14 Jahren


13,00 €



§ 4

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

